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Verbandsgemeinde Hachenburg 
 
2. Nachgang zur 2. umfassenden Änderung, Teile B und C, des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Hachenburg; 
Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
Der Verbandsgemeinderat hat  den 2. Nachgang zur 2. umfassenden Änderung, Teile B 
und C des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Hachenburg, beschlossen. 
Dies wir hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB bekanntgemacht. 
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sieht im Teil B die Ausweisung weiterer 
Flächen für die Nutzung der Windenergie vor. Oberstes Ziel der Windkraftplanung und 
zentrales Kernkriterium der Verbandsgemeinde Hachenburg war und ist der 
Siedlungsschutz der Ortslagen und der Einzelgebäude im Außenbereich. Im Interesse der 
Bevölkerung wird der bisher festgesetzte Abstand der Windkraftflächen von 1.000 m zur 
Ortslage bzw. 500 m zu Einzelgebäuden um 25% erhöht und auf 1.250 m zu den 
Ortslagen und 625 m zu Einzelgebäuden im Außenbereich festgesetzt. Weitere Kriterien, 
wie z.B. „Natura 2000-Gebiete“ oder ein Abstandsradius der Windparks untereinander 
werden nicht mehr als Ausschlussflächen gewertet. Die Mindestgröße einer  
Windkraftfläche soll weiterhin 25 ha betragen. 
 
Unter Berücksichtigung der veränderten Kriterien verbleibt ein potentieller 
Windkraftkorridor im Süden des Verbandsgemeindegebietes, von der westlichen 
Verbandsgemeindegrenze in den Gemarkungen Wahlrod, Roßbach und Welkenbach über 
den Bereich des „Hartenfelser Kopf“ mit der Gemarkung Höchstenbach, weiter über die 
Gemarkungen Merkelbach, Hattert und Hachenburg und den Gemarkungen von 
Steinebach und Gehlert bis zu den bestehenden Windrädern bei Alpenrod und den 
potentiellen Windkraftflächen in den Gemarkungen Steinebach, Alpenrod, Gehlert, und 
Lochum.   

 
 [Auszug aus der Windkraftplanung: „gelb“ markierte Flächen sind potentielle Windkraftflächen] 

 



Ob diese potentiellen Flächen letztlich im Flächennutzungsplan als Sondergebiet für 
Windenergienutzung ausgewiesen werden können, müssen  sowohl weitere 
naturschutzfachliche Untersuchungen und Gutachten, die insbesondere die Avifaunistik 
inkl. Vogelzug etc. berücksichtigen, als auch das weitere Verfahren, bei dem z.B. 
zahlreiche Fachbehörden beteiligt werden, zeigen.   

 
Zudem sollen im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teil C, 
folgende Änderungen vorgenommen werden: 
Giesenhausen: Ausweisung einer Gewerbegebietsfläche von etwa 7 ha 
Stadt Hachenburg: Erweiterung  Sondergebiet  „DRK- Kurzzeitpflegeheim“, ca. 0,8 ha 
Höchstenbach: Neuausweisung eines Gewerbegebietes an der B 413 von etwa 6 ha 
Merkelbach:  Ausweisung von Symbolen für Dauerkleingärten  
Mörsbach: Ausweisung einer Wohngebietsfläche in Burbach von 0,2 ha 
Mudenbach: Ausweisung einer Wohngebietsfläche von ca. 0,3 ha 
Mudenbach: Erweiterung einer Gewerbegebietsfläche am „Dörneweg“ von ca. 0,3 ha 
Streithausen: Erweiterung der Gewerbegebietsfläche um etwa 2,5 ha 
Wahlrod: Ausweisung einer Mischgebietsfläche von ca. 0,5 ha 
Wahlrod: Ausweisung einer Mischgebietsfläche von ca. 0,15 ha 
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB findet in Form einer öffentlichen 
Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 21.11. bis 21.12.2011 bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, Gartenstraße 11, Zimmer 315, statt. In dieser 
Zeit liegen die Unterlagen während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über die Ziele und Zwecke der 
Änderungspunkte und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informieren. Ihnen 
wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Die Planung der Windkraftflächen ist auch auf der Homepage der 
Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg unter www.hachenburg-vg.de, Link: 
„Windkraftplanung 2011“, eingestellt. 
 
 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg 
Hachenburg, 04.11.2011 
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